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1 Elektronischer Datenzugriff der Finanzver-
waltung

Die Zeiten, in denen die Finanzverwaltung ihre Betriebsprüfer mit Bleistift und
Durchschreibepapier ausschwärmen ließ, um die Unternehmen in steuerlicher
Hinsicht auf Herz und Nieren zu prüfen, sind längst vorbei. Inzwischen haben sich
auch in der Finanzverwaltung moderne Datenverarbeitungssysteme durchgesetzt
und sorgen auf diese Weise für effiziente und organisatorisch optimierte, gestraff-
te, verwaltungsökonomisch und wirtschaftlich sinnvolle Arbeitsabläufe.

Eine Vielzahl von Faktoren, insbesondere die fortschreitende Entwicklung der
Datenverarbeitung, der Trend der digitalen Transformation, der zunehmend
papierlose Geschäftsverkehr und die kontinuierliche Digitalisierung von Geschäfts-
prozessen machen daher die Anpassung traditioneller Prüfungstechniken an
moderne Buchführungstechniken und Buchführungssysteme sowie den elektro-
nischen Datenzugriff der Finanzverwaltung zwingend erforderlich.

Damit einher gehen eine Vielzahl von vorbereitenden Maßnahmen, die bereits im
Vorfeld einer steuerlichen Betriebsprüfung von den Unternehmen und ihren steu-
erlichen Beratern umgesetzt werden müssen. Betroffen sind nicht nur internatio-
nal operierende Konzernunternehmen, sondern zunehmend auch kleine und mit-
telständische Unternehmen.

In Zeiten immer knapper werdender personeller Ressourcen und im Zeitalter der
Massendatenverarbeitung sind rationelle Prüfungsmethoden und die Setzung
von Prüfungsschwerpunkten unumgänglich.

Nachdem 2001 die rechtlichen Voraussetzungen und danach auch die tech-
nischen Möglichkeiten geschaffen worden sind, hat das Finanzamt heute die
Möglichkeit, im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung mit technischer Unter-
stützung sowohl auf die mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung erstellte
Finanzbuchhaltung und ggf. auch auf Vorsysteme Zugriff zu nehmen.

In diesem Zusammenhang sind von den Unternehmen und ihren steuerlichen
Beratern eine Vielzahl von Ordnungsregeln einzuhalten. Werden diese Ordnungs-
regelungen nicht oder nicht vollständig eingehalten, kann dies für die Unterneh-
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men sehr unangenehme Konsequenzen haben, die nicht nur zu einer Verwerfung
der Buchführung und zur Hinzuschätzung von Besteuerungsgrundlagen führen
können, sondern ggf. darüber hinaus nicht unerhebliche haftungs- und ggf. straf-
rechtliche Konsequenzen für den Betriebsinhaber mit sich bringen.

Rechtsgrundlagen für den Datenzugriff

Rechtsgrundlage für den Datenzugriff sind die geänderten Bestimmungen in der
Abgabenordnung sowie das BMF-Schreiben vom 28.11.19 – Die sog. Grund-
sätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern,
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Daten-
zugriff (GoBD).

Dieses aktualisierte BMF-Schreiben ersetzt das bisherige BMF-Schreiben vom
14.11.14 und ist auf Besteuerungszeiträume anzuwenden, die nach dem 31.12.19
beginnen.
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2 Zulässigkeit des Datenzugriffs

Der elektronische Datenzugriff ist grundsätzlich bei allen Unternehmen zulässig,
die ihren Gewinn gemäß § 4 Absatz 1 EStG, § 5 EStG bzw. § 4 Absatz 3 EStG
ermitteln, also durch Betriebsvermögensvergleich bzw. durch Einnahmen-Über-
schussrechnung.

Es sind also alle Unternehmen betroffen, die ihre Einkünfte aus Gewerbebetrieb,
als Freiberufler, aus selbständiger Arbeit bzw. aus Land- und Forstwirtschaft ermit-
teln.

Nicht zulässig hingegen ist der Datenzugriff bei Steuerpflichtigen, die lediglich
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung gemäß § 21 EStG erzielen sowie bei
Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft mit Gewinnermittlung nach Durch-
schnittssätzen gemäß § 13a EStG.

Betroffen vom elektronischen Datenzugriff sind nicht nur bestimmte Branchen
oder Großunternehmen, sondern alle inländischen Betriebe, unabhängig von
Größenordnung und Branchenzugehörigkeit, also auch Kleinunternehmer und
Freiberufler.

Der elektronische Datenzugriff ist auch zulässig, wenn die EDV-Buchführung nicht
unmittelbar im Unternehmen, sondern z.B. bei einem Steuerberater durch ein
externes Rechenzentrum erstellt wird.

Erhebliche Schwierigkeiten können sich dann ergeben, wenn sich der Daten-
bestand teils im System des Steuerberaters, teils im System des Unternehmens
befinden.
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3 Materieller Umfang des Datenzugriffs

Der elektronische Datenzugriff umfasst alle steuerlich relevanten Daten, die unter
Zuhilfenahme der EDV maschinell erstellt und verarbeitet worden sind.

Kein Recht auf elektronischen Datenzugriff besteht, wenn die gesamte Buchfüh-
rung manuell erstellt wird, also nicht unter Zuhilfenahme eines EDV-Programms,
oder keine steuerlich relevanten Unterlagen erzeugt, empfangen oder bearbeitet
werden.

Textdokumente und Rechnungen, die mit einer Speicherschreibmaschine oder
unter Zuhilfenahme der EDV „als Schreibmaschine“ erstellt worden sind, fallen
nur dann unter das Zugriffsrecht, wenn diese Dokumente zur Weiterverarbeitung
geeignet sind.

Derartige Fallkonstellationen sind heutzutage jedoch nur noch sehr selten anzu-
treffen.

Bitte beachten Sie:

Unter das Zugriffsrecht fallen auch Daten, die mit Hilfe eines Tabellenkalkulations-
programms erstellt worden sind und deren Ergebnis in die Finanzbuchhaltung
einfließt, z.B. Berechnungen zur Bildung einer Rückstellung oder Kalkulations-
grundlagen für konzerninterne Verrechnungspreise.
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4 Rechtsgrundlagen Datenzugriffe

Rechtsgrundlagen für den Datenzugriff sind u.a.

• § 146 Absatz 5 Abgabenordnung

• § 147 Absatz 2, 5 und 6 Abgabenordnung sowie

• § 200 Abgabenordnung

Die Einzelheiten sind geregelt

• in den sog. Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung
von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie
zum Datenzugriff (GoBD), siehe BMF-Schreiben vom 28.11.19 im Anhang.

In den GoBD werden Art und Umfang der Datenzugriffsmöglichkeiten durch das
Finanzamt sowie die Modalitäten der Datenträgerüberlassung geregelt.

4.1 Gesetzliche Grundlagen

4.1.1 § 146 Ordnungsvorschriften für die Buchführung und für Aufzeich-
nungen

(1) 1 Die Buchungen und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen sind einzeln,
vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorzunehmen. 2 Kasseneinnahmen
und Kassenausgaben sind täglich festzuhalten. 3 Die Pflicht zur Einzelaufzeich-
nung nach Satz 1 besteht aus Zumutbarkeitsgründen bei Verkauf von Waren an
eine Vielzahl von nicht bekannten Personen gegen Barzahlung nicht. 4 Das gilt
nicht, wenn der Steuerpflichtige ein elektronisches Aufzeichnungssystem im Sinne
des § 146a verwendet.

(2) 1 Bücher und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen sind im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes zu führen und aufzubewahren.
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2 Dies gilt nicht, soweit für Betriebsstätten außerhalb des Geltungsbereichs dieses
Gesetzes nach dortigem Recht eine Verpflichtung besteht, Bücher und Aufzeich-
nungen zu führen, und diese Verpflichtung erfüllt wird.

3 In diesem Fall sowie bei Organgesellschaften außerhalb des Geltungsbereichs
dieses Gesetzes müssen die Ergebnisse der dortigen Buchführung in die Buchfüh-
rung des hiesigen Unternehmens übernommen werden, soweit sie für die
Besteuerung von Bedeutung sind.

4 Dabei sind die erforderlichen Anpassungen an die steuerrechtlichen Vorschriften
im Geltungsbereich dieses Gesetzes vorzunehmen und kenntlich zu machen.

(2a)

1 Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann die zuständige Finanzbehörde auf
schriftlichen Antrag des Steuerpflichtigen bewilligen, dass elektronische Bücher
und sonstige erforderliche elektronische Aufzeichnungen oder Teile davon außer-
halb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes geführt und aufbewahrt werden kön-
nen.

2 Voraussetzung ist, dass

1. der Steuerpflichtige der zuständigen Finanzbehörde den Standort des Daten-
verarbeitungssystems und bei Beauftragung eines Dritten dessen Namen und
Anschrift mitteilt,

2. der Steuerpflichtige seinen sich aus den §§ 90 , 93 , 97 , 140 bis 147 und 200
Absatz 1 und 2 ergebenden Pflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist,

3. der Datenzugriff nach § 147 Absatz 6 in vollem Umfang möglich ist und

4. die Besteuerung hierdurch nicht beeinträchtigt wird.

3 Werden der Finanzbehörde Umstände bekannt, die zu einer Beeinträchtigung
der Besteuerung führen, hat sie die Bewilligung zu widerrufen und die unverzügli-
che Rückverlagerung der elektronischen Bücher und sonstigen erforderlichen
elektronischen Aufzeichnungen in den Geltungsbereich dieses Gesetzes zu verlan-
gen. 4 Eine Änderung der unter Satz 2 Nummer 1 benannten Umstände ist der
zuständigen Finanzbehörde unverzüglich mitzuteilen.

� 2020 Verlag Dashöfer GmbH
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(2b) Kommt der Steuerpflichtige der Aufforderung zur Rückverlagerung seiner
elektronischen Buchführung oder seinen Pflichten nach Absatz 2a Satz 4, zur Ein-
räumung des Datenzugriffs nach § 147 Abs. 6 , zur Erteilung von Auskünften oder
zur Vorlage angeforderter Unterlagen im Sinne des § 200 Abs.1 im Rahmen einer
Außenprüfung innerhalb einer ihm bestimmten angemessenen Frist nach
Bekanntgabe durch die zuständige Finanzbehörde nicht nach oder hat er seine
elektronische Buchführung ohne Bewilligung der zuständigen Finanzbehörde ins
Ausland verlagert, kann ein Verzögerungsgeld von 2 500 Euro bis 250 000 Euro
festgesetzt werden.

(3) 1 Die Buchungen und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen sind in einer
lebenden Sprache vorzunehmen. 2 Wird eine andere als die deutsche Sprache ver-
wendet, so kann die Finanzbehörde Übersetzungen verlangen. 3 Werden Abkür-
zungen, Ziffern, Buchstaben oder Symbole verwendet, muss im Einzelfall deren
Bedeutung eindeutig festliegen.

(4) 1 Eine Buchung oder eine Aufzeichnung darf nicht in einer Weise verändert
werden, dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr feststellbar ist.

2 Auch solche Veränderungen dürfen nicht vorgenommen werden, deren
Beschaffenheit es ungewiss lässt, ob sie ursprünglich oder erst später gemacht
worden sind.

(5) 1 Die Bücher und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen können auch in der
geordneten Ablage von Belegen bestehen oder auf Datenträgern geführt werden,
soweit diese Formen der Buchführung einschließlich des dabei angewandten Ver-
fahrens den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen; bei Auf-
zeichnungen, die allein nach den Steuergesetzen vorzunehmen sind, bestimmt
sich die Zulässigkeit des angewendeten Verfahrens nach dem Zweck, den die Auf-
zeichnungen für die Besteuerung erfüllen sollen.

2 Bei der Führung der Bücher und der sonst erforderlichen Aufzeichnungen auf
Datenträgern muss insbesondere sichergestellt sein, dass während der Dauer der
Aufbewahrungsfrist die Daten jederzeit verfügbar sind und unverzüglich lesbar
gemacht werden können.
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3 Dies gilt auch für die Befugnisse der Finanzbehörde nach § 147 Abs. 6 . 4
Absätze 1 bis 4 gelten sinngemäß.

(6) Die Ordnungsvorschriften gelten auch dann, wenn der Unternehmer Bücher
und Aufzeichnungen, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, führt, ohne
hierzu verpflichtet zu sein.

4.1.2 § 146a Ordnungsvorschrift für die Buchführung und für Aufzeich-
nungen mittels elektronischer Aufzeichnungssysteme; Verord-
nungsermächtigung

(1) 1 Wer aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle oder andere Vorgänge mit
Hilfe eines elektronischen Aufzeichnungssystems erfasst, hat ein elektronisches
Aufzeichnungssystem zu verwenden, das jeden aufzeichnungspflichtigen
Geschäftsvorfall und anderen Vorgang einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht
und geordnet aufzeichnet. 2 Das elektronische Aufzeichnungssystem und die digi-
talen Aufzeichnungen nach Satz 1 sind durch eine zertifizierte technische Sicher-
heitseinrichtung zu schützen. 3 Diese zertifizierte technische Sicherheitseinrich-
tung muss aus einem Sicherheitsmodul, einem Speichermedium und einer einheit-
lichen digitalen Schnittstelle bestehen. 4 Die digitalen Aufzeichnungen sind auf
dem Speichermedium zu sichern und für Nachschauen sowie Außenprüfungen
durch elektronische Aufbewahrung verfügbar zu halten. 5 Es ist verboten, inner-
halb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes solche elektronischen Aufzeichnungs-
systeme, Software für elektronische Aufzeichnungssysteme und zertifizierte tech-
nische Sicherheitseinrichtungen, die den in den Sätzen 1 bis 3 beschriebenen
Anforderungen nicht entsprechen, zur Verwendung im Sinne der Sätze 1 bis 3
gewerbsmäßig zu bewerben oder gewerbsmäßig in den Verkehr zu bringen.

(2) 1 Wer aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle im Sinne des Absatzes 1 Satz
1 erfasst, hat dem an diesem Geschäftsvorfall Beteiligten in unmittelbarem zeitli-
chem Zusammenhang mit dem Geschäftsvorfall unbeschadet anderer gesetzli-
cher Vorschriften einen Beleg über den Geschäftsvorfall auszustellen und dem an
diesem Geschäftsvorfall Beteiligten zur Verfügung zu stellen (Belegausgabe-
pflicht). 2 Bei Verkauf von Waren an eine Vielzahl von nicht bekannten Personen
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